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Erscheint Mittwoch und Sonnabend Abend.
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für den Kreis

Fro
LandrätlicheBekanntmachungen.

Nr. I. Marienburg, den 7. Mai 1904.

Der TischlermeisterDoehring zu Thiergart ist zum stell-
vertreteuden Trichiuenschauer für den Bezirk 18 a, be-
stehend aus den Ortschaften Thiergart und Thiergartsfelde be-

stellt worden«

Nr. 2. Marienburg, den 6. Mai 1904.

Westprenßenvom 29. April 1904 O. P. I Nr. 6227 ist der

HofbesitzerAdolf Wichmaun in Schadwalde zum stellver-
tretenden Amtsvorfteher für den Amtsbezirk Schadwalde

»aufeine Dauer Von 6 Jahren ernannt worden.

Nr. 3. Marienburg, den 10. Mai 1904.

Die Jmpfung für 1904 betreffend.
Die dies-jährigeJmpfung und Wiederimpfung im Kreise

Marienburg wird gemäß den Bestimmungen des Jmpfgesetzes
vom 8. April 1874 sReichsgesrtzdlatt Nr. 31) nach dem»hier-
unter abgedrucktenJmpfplan durch die Herren Jmpfärzte des

Kreises ausgeführtwerden.

Jndem ich auf die in der Exirabeilage zu Nr. 15 des
Amtsblatts für 1900 abgedruckten Vorschriften zur Sicherung
der gehörigenAusführung destpfgeschästs behufs genauer

Beachtungverweise, bemerke ich folgendes:
·1. Dies Beschaffung und gehörigeEinrichtung des Lotals zur
Ausführung der Jmpsung ist Sache der Gemeinden und

haben daher die Ortsbehörden nach Veröffe tlichung des

Jmpfplanes dieserhalb schleunigst das Erforder che zu ver-

anlassen. Falls das im Jmpsplan angegebene Lokal aber

nicht zuhaben sein sollte, ist mir unter Angabe des-

jenigen Lokals, iu welchem die Jmpfung stattfinden kann,
sofort Mitteilung zu machen.
Für die öffentlicheJmpfung sind helle, heizbare, ge-

nügend große, gehörig gereinigte und gelüsteteRäume
bereit zu stellen, die womöglichauch eine Trennung des
Warteraums vom Operationszimmer gestatten. Schul-
räume, die zu vafzwecken benutzt werden, sind vor dem

Jmpftermin rechtzeitig naß zu reinigen und zu lüften.
2- Es ist darauf hinzuwirken, daß die Jmpflinge mit rein-

grwaschenemKörper und reinen Kleidern zum Jinpftermine
kommen. Um zu vermeiden, daß Kinder mit unreinem

Körper zurückgewiesenwerden, hat die Gemeinde des

Jmpfortes dafürzu sorgen, daß beim Termin ein Wasch-
becken mit Wasser, Seife und Handtuch zur Stelle ist.

3- Zur Jmpfung für 1904 sind alle diejenigen Kinder zu

gestellen, welche im Jahre 1903 geboren sind, sowie die-

jenigen älteren Kind-er, welche noch garnicht- oder. erst
ein oder zwei Mal ohne Erfolg geimpft sind. Zur
Wiederimpfung gelangen alle diejenigen Kinder, welche
imJahre 1892 geboren sind, sowie diejenigen älteren

Kinder, welche ein oder zwei Mal ohne Erfolg wieder-

Aeimvft worden sind. Kinder, welche bereits die Schule
« verlassen haben, sind jedoch von der Gestellung befreit.

4s Die Magistrate, sowie die Gemeinde- und Gutsvorsteher
eki«1lcl·)eich, Vorstehendes, sowie den Namen des Jmpf-
arztes, Zeit und Ort der Jrnpfung und der Nachschau
in ortsüblicherWeise rechtzeitig bekannt zu machen, auch

Durch Erlaß des Herrn Oberpräsidentender Provian

Marienburg, den 11. Mai

10.

1904.

den Herren Lehrern bezw. Leitern der öffentlichennnd

Privatschulen mitzuteilen und dafür zu sorgen, daß die

öffentlichenJmpftermine allgemein wahrgenommen werden.
. Den Ortsbehörden sowie den Herren Lehrern sende ich

in den nächsten Tagen die nötige Anzahl von Ver-

haltnngssVorschrifteu für die Angehörigender Jmpf-
linge bezw. Wiederimpflinge mittelst Umschlagzu. Die

-Verhaltungs-Vorschriften, deren Rückseite als Vorladung
zur Jmpfung zu benutzen ist, sind den Eltern der Jmpf-
linge, bezw. den Wiederimpflingen selbst zu übergeben.
Jede Familie, in welcher ein impfpflichtiges Kind vor-

handen ist, muß in den Besitz der Vorschriften gelangen.
. Die Ortsvorsteher, im Behinderungsfalle die gesetzlichen

Stellvertreter derselben, haben dem Termin zur Jmpfung
und Nachschau beizuwohnen, um im Einvernehmen mit
dem Jmpfarzte für Aufrechterhaltung der Ordnung
zu sorgen. Schseibhülfe ist bereit zu stellen.

Dke Herren Ortsfchnliufpektoren, denen die Jmpf-
termine durch die betr. Ortsbehörden ebenfalls mitzuteilen
sind, wollen dafür sorgen, daß in jedem Termin, in
dem Wiederimpflinge zur Jmpfung oder zur Nachschau
kommen, ein Lehrer anwesend ist· Dieser hat in dem
Termine im Einvernehmen mit dem Jrnpfarzt und dem
Vertreter der Ortsbehötde für Aufrechterhaltung der

Ordnung unter den Wiederimvflingen zu sorgen und ihnen
die Befolgung der ausgehändigtenVerhaltungsvorschrift
zur Pflicht zu machen.

Die Wiederimpflinge- bei denen sich vafblattern
bilden, sind vom Turnen vom— 3. bis 12. Tage nach
der Jmpfung zu entbinden.

. Dreien an einem Orte ansteckende Krankheiten- wie

Scharlach, Masern, Diphtherie, Kronp, Keuchhusten,Fleck-
thphus, rosenartige Entzündungenin größererVerbreitung
auf, so werden die öffentlichenJmpfterniine ausgesetzt.
Die Ortsbehörde hat den Jmpfarzt davon rechtzeitig zu

benachrichtigen.
Bei ungewöhnlichemVerlauf der Schutzpockenoder bei

Erkrankungen geimpfter Kinder hat die Ortsbehörde ärztsi
liche Behandlungen herbeizuführen Derartige Fälle sind
mir schleunigst anzuzeigen.

. Die Herren Standesbeamtenhaben über jeden Todesfall,
der als Folge der Jmpfung gemeldet wird, ebenfalls
hierher zu berichten-

. Die Herren Jmpfärzte ersuche ich, in den Jmpfterminen
zu kontrolliren, ob die Jmpflinge bezw. deren Eltern die
Verhaltungs-Vorfchriften erhalten haben, nnd mir nach
beendeter Jmpfung diejenigen Fälle nahmhaft zu machen,
in denen die Anshändizung der Verhaltungs-Vorschriften
unterlassen ist, damit die Schuldigen zur Verantwortung
gezogen werden können.

Ferner ersuche ich die Herren Jmpfärzte, die IMM-
iibersichten ftimmend und die erläuternden Berichte nach
dem Schema vom 26. Juli 1883 anzufertigen, weil die-
selben sonst, wie in den Vorfahren, mehrfach für die
Aufstellung des General-Jmpfberichts unverweribar waren.

Schließlich ersuche ich sämtlicheHerren Privatärzte,ihre
Privat-Jmpflisten bis zum Ablauf des Jahres
einzusenden, was bisher nicht regelmäßiggeschehenist-
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Tag, Datum und

Stunde

der Jmpfung
Jmpfstation und -Lokal

Montag, d. 16. Mai, «

Nachm. 1 Uhr, Altfelde. Gasthaus

Dienstag, d. 17. Mai,
. Vorm. 71X2Uhr

Vorm. 81X2sUhr
vBotm. 10 Uhr
Vorm. 1172 Uhr

Schadwalde, Schule
Halbftadt, Schule
Sommerau, Schule
Fischau, eb. Schule

Katznase, SchuleNachm. 123X4Uhr .

Königsdorf, ev. Schule .Nachm. 13X4Uhr

Namen der Ortschaften, Zahl»derTag, Datum und Stunde
aus welchen die Kinder zur Jmpfung FREESE der Revision der

und die 12jährigenSchulkinder zur einzelnen Geimpften und der

Wiederimpfung zu gestellen sind
»

Termine Wiedergeimpften
«

-·»- do 240 Mai-
Altfelde, Notzendorf, Klettendorf, ca. 50 Mittags 12 Uhr

·

Pruppendorf, Parwark, Reichfelde
desgl.

Vlumstein Schadwalde ca. 40 Vorm. 71X2Uhr
Halbstadt,- Wiedau ca. 30 Vorm. 872 Uhr
Sommer-am Sommerort, Rotebude ca. 60 Vorm. 93X4Uhr
Fischau,Fifchauerfe»ld,Klakendorf,Kykoit,ca. 60 Vorm. 11 Uhr

Schlablau —

Katznase,.Jonasdorf «
ca. 40 Nachm. 123X4Uhr

Königsdorf, Königshof, Schönwiese ca. 50 Nachm. 1374Uhr

Bekanntmachungenanderer Behörden.
Nr. 1. Die Termine zur Abführung der Steuern und

·

Renten (Rezepturtage) werden für die Zeit vom 1. April 1904

bis 31. März 1905 wie folgt anberaumt:
1. Für den Schönaner Winkel: Gnojau, Altweichsel,
Biefterfelde,Kunzendorf,Gr.-Montau,Kl.-Muntau,Schönau,
Wernersdorf, Mielenz,Altmünsterberg,Simonsdorf, Altenau,
Travpenfelde, Renkau, Heubuden, Pieckel auf den 17. Mai,
16. August, 16. November 1904 und 17. Februar 1905.

. Für den Lichtenan-Neuteicher Winkel: Vogelfang,
Dammfelde, Stadtfelde, Hoppenbruch, Gr.-Lichtenau, KL-

Ltchtenau, Ließau,Damerau, Barendt, Palschau, Pordenau,
Neuteichsdorf,Trampenau, Parschau, Prangenau, Neukirch,
Schönhorst, Brösle, Mierau, Mierauerwalde, Neuteicher-
hinterfeld und Neuteicherwaldeauf den 18. Mai, 17. August,
17. November 1904 nnd 18. Februar 1905. «

. Für den Lesetnitzer Winkel: Schloß-Kalthof,Leske,
Kaminke, ·Herrenhagen, Warnau, Tralau, Eichwalde,
Brodsack, Lindenau, Gr.-Lesewitz, Kl.-Lefewitz, Halbstadt,
Niedau, Schadwalde, Blumstein, Tannsee, Tragheim,
Irrgang und Wiedau auf den 19. Mai, 18. August,
22. November 1904 und 21. Februar 1905.

«

. Für die Ortschaften des Kleinen Werders: Sand-

hof, Liebenthal, Lindenwald, Thörichthof, Königsdorß
Rothebude, Jouasdorf, Katznase, Sommerau, Altfelde,
Schlablau, Kyioit, Fischau, Fischauerfelde,Pr.-Königsdorf,
Grunau, Schönwiese,Pruppendorf, Klettendorf, Parwark,
Notzendorf, Reichfelde,Klakendorf, Pr.-Rosengart, Thier-
garth, Thiergartsfelde und Stalle auf den 24. Mai,
19. August, 23. November 1904 und 22. Februar 1905..

. Für die Ortschaften der Marienburger Niedernng
nnd die Stadt Nenteich: Campenau, Cronsnest,
Sorgenort, Augustwalde, Balau,« Hohenwalde, Wengel-
walde, Rosenort, Reichhorst, Wengeln, Schwansdorf,
Kuckuck,Thiensdorf, Eschenhorst,Altrofengarth, Markus-

hof und Stadt Neuteich auf den 25. Mai, 20. August,
24. November 1904 und f23." Februar 1905.

. Für das Tiegenhöfer," das Baareuhöfer nnd das

Scharpaner Gebiete Rückenau,Marienau, Tiege, Lade-

kopp, Neunhuben, Schönsee,-Schöneberg,Neumünsterberg,
Baarenhof, Fürstenwerder, «Bärtvalde, Vierzehnhuben,

Vogtei, Altebabke, Beicrshorst, Holm, Hornkampe,Küch-
werder, Kalteherberge, Rehwalde, Scharan, Susewald,
Schwentenkampe,Jankendorf, Brunau, Laienwalde, Stiegen-
ort und Hinterthor auf den 26. Mai, 23. August, 25.

November 1904 und 24. Februar 1905.

.Fiir die Petershagener Niedernng, die Die-gen-
höfer Niederung und die Stadt Tiegenhof:Peters-
hagen, Pletzendorf, Reinland, Altendorf, Stobbendorf,
Platenhof, -Siebenhnben, Orloff, Orlosferselde, Messen-
dorf, Reimerswalde, Diegenhagen und Tiegenhof auf den

27. Mai, 24. August, 26. November 1904 und 25.

Februar 1905.
. Die Abfertigung erfolgt in den Stunden von 8 bis 12

Uhr Vormittags. ·

- Die Herren Steuererheber werden ersucht, diese Termine

einzuhalten.
«

Der doppelt gefertigte, richtig aufgestellteLieferzettel darf
niemals fehlen, auch sind bei jeder Ablieferung die noch nicht
eingelöstenWandergewerbescheinevorzulegen. Bei Ablieferung
der Gelder durch die Post ist eine Bescheinigung des Gemeinde-

vorstandes, die von einem Schöffenmit· zu vollziehenist dahin
beizufügen,daß am Tage der Ablieferung . . . . . . . Stück

nicht eingetösteWandergewerbescheine, im Gesammtwerte von

. . . . . Je sich in den Gewahrsam der Hebestelle be-

funden haben-. -

- Wenn der Gemeindevorsteher gleichzeitig die Hebestelle
verwaltet, so ist die Bescheinigungvon dem Schöffenmit zu

vollziehen.
Die Kreiskafse ift Nachmittags nnd am letzten

Tage jeden Monats, sowie des Jahresabschlnsses
wegen an den Tagen vom 27.-bis 30. April geschlossen.

Die gewöhnlichenDienststunden sind pro 1.- April bis

1. Oktober die Stunden von 8 bis I Uhr und pro 1. Oktober

bis 1. April die Stunden von 872 bis 1 Uhr Vormittags
mit Ausnahme der· Freitage und Sonnabende en denen die

Kasse nur bis 11 Uhr Vormittags geöffnetist.
Jeder Geldfendung muß das Bestellgeld beigefügtsein«

Dasselbe beträgt für ein Postansteisung 5 sh, für einen Brief
mit Wertangabe bis 1500 »l- 5 »J, über 1 500 »j- bis

3 000 J- 10 az-.
Marienburg, den 9. Mai 1904. .

.
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KöniglicheKreiskasse.
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